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a) Z ur externen Teilung rückscellungsfinanzierter Versor
gungsanrechte nach der Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts (1 BvL 518) vom 26. Mai 2020 (FamRZ 2020, 1078).
b) Z ur Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsge
richts hat das Famiiiengericht festzustellen, welche Versor
gungsleistung die ausgleichsberechtigte Person mit dem vom 
Quellversorgungsträger vorgeschlagenen Ausgleichswert in 
der externen Zielversorgung erlangen kann und diese den 
Versorgungsleistungen gegenüberzustellen, die sie bei einer 
fiktiven internen Teilung im System der Quellversorgung zu 
erwarten hätte.
c) Als maßgebliche Zielversorgung für den Vergleich m it der 
Quellversorgung ist die gesetzliche Rentenversicherung her
anzuziehen, solange der ausgleichsberechtigten Person noch 
keine Vollrente wegen Alters bindend bewilligt w orden ist; 
dies gilt auch dann, wenn die ausgleichsberechtigte Person 
trotz entsprechender Hinweise des Gerichts ihr Wahlrecht 
nach § 15 VersAusglG nicht oder zugunsten einer anderen 
Zielversorgung ausübt.
d) D er Versorgangsträger, der die externe Teilung verlangt, 
hat dem Familiengericht entsprechend § 220 Abs. 4 Fam FG  
auf Ersuchen mitzuteilen, welche Versorgung die ausgleichs
berechtigte Person mit ihren biometrischen Daten im Falle ei
ner fiktiven internen Teilung unter Berücksichtigung fiktiver 
Teilungskosten zu erwarten hätte.
e) Für die Beurteilung der Frage, ob die externe Teilung unter
Berücksichtigung eines Toleranzrahmcns von 10 % mit dem 
vom Quell versorgungsträger vorgeschlagenen Ausgleichswert 
verfassungskonform durchgeführt werden kann, kom m t ein 
Vergleich der Versorgungsleistungen von Zielversorgung (bei 
externer Teilung) und Quellversorgung (bei fiktiver interner 
Teilung) auf der Basis von Rentenwerten oder von Barwerten 
in Betracht...........................................................................................

a) Im Vaterschaftsanfechtungsverfahren sind der mitsorgebe
rechtigte rechtliche Vater und die mit ihm verheiratete M utter 
von der Vertretung des Kindes ausgeschlossen. Ist die M utter 
hingegen mit dem rechtlichen Vater nicht (mehr) verheiratet, 
ist sie vom gesetzlichen Sorgerechtsausschluss nicht betroffen, 
sodass das Kind von ihr allein vertreten wird.
b) Die Anfechtung der Vaterschaft durch den leiblichen Vater
ist unbegründet, wenn zum Schluss der letzten Tatsachenins
tanz eine sozial-familiäre Beziehung zwischen rechtlichem 
Vater und Kind besteht, auch wenn eine solche zum Zeitpunkt 
der Einreichung des Antrags noch nicht vorlag.........................
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